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CLUB- UND PLATZORDNUNG 
 
1. Alle Mitglieder sind unter Einhaltung der Clubordnung zur Benützung der Tennisanlage (Clubhaus und Plätze) berechtigt. 
2. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 1. Mai des jeweiligen Jahres zu entrichten (Erlagschein wird zugeschickt) 
3. Die Clubeinrichtungen und Geräte sind schonend zu behandeln. 
4. Zum Parken soll der vereinseigene Parkplatz benutzt werden. 
5. Jugendförderung: 
Kinder bis zum 14. Lebensjahr dürfen die Anlage nur in Begleitung eines erwachsenen Mitglieds bzw. Begleitperson benützen. 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können wochentags bis 16 Uhr spielen, danach nur dann, wenn Plätze frei sind. Sie haben keinen Anspruch auf Platzreservierung (in Ausnahmefällen entscheidet der Vorstand) 
Jugendliche können eine Vollmitgliedschaft erwerben und erwerben dadurch das Recht auch nach 16 Uhr mit einer Reservierung zu spielen. 
Grundsätzlich haften die Eltern für ihre Kinder. 
6. [bookmark: _GoBack]Jeder Spieler muss sich vor Spielbeginn im Online Platzreservierungssystem eingetragen haben. Um eine Zugangsberechtigung zu erlangen, ist eine einmalige Registrierung notwendig. Siehe auch Punkt 8. (Platzreservierung) 
Wer sich nicht eingetragen hat, kann vom Platz verwiesen werden. 
7. Platzordnung 
· Auf den Plätzen darf ausnahmslos nur mit geeigneten Tennisschuhen gespielt werden. 
· Gespielt wird in handelsüblicher Tennisbekleidung (keine Straßenbekleidung!) 
· Mündlichen oder schriftlichen Anweisungen der Vorstandsmitglieder und des Platzwartes bezüglich der Benutzbarkeit der Plätze ist unbedingt Folge zu leisten. 
· Kein Spielbetrieb nach ausgiebigen Regenfällen. Die Trittfestigkeit ist vorher zu prüfen. Eine eventuelle Platzsperre entscheidet mindestens ein Vorstandsmitglied bzw. der Platzwart. 
· Kein Spielbetrieb auf zu trockenen Plätzen. Eine vorherige Beregnung ist unbedingt notwendig. 
· Nach dem Spielen sind die Spieler verpflichtet, die Plätze mit dem Kombiplanierer/Schleppnetz bzw. Abziehbesen abzuziehen und bei großer Trockenheit zu beregnen. Auch müssen die Linien mit dem entsprechenden Linienreinigungsgerät gereinigt werden. 
· Vor dem Verlassen der Anlage sind die Geräte zu versorgen. (Betrifft auch die Getränkeflaschen!) 
· Im Inneren der Tennisanlage (Plätze) dürfen sich keine Zuschauer aufhalten. 
· Das Clubhaus muss immer, auch während ihrer Anwesenheit am Platz, geschlossen sein. 
· Zutritt ins Clubhaus haben ALLE Tennisplatzbenutzer (Mitglieder, Gastspieler von Mitgliedern,  Spieler anderer Vereine im Rahmen von Meisterschaftsspielen bzw. Turnieren, Kinder im Beisein von erwachsenen Mitgliedern bzw. Trainern)
· Nach Spielende sind alle sperrbaren Türen zu verschließen.  Verantwortlich ist das letzte Mitglied.
· Rauchen im Clubhaus ist ausnahmslos verboten. 
8. Platzreservierung: 
Eine Platzreservierung kann frühestens 48 Stunden vor dem Spielbeginn erfolgen. Ordentliche Mitglieder haben vor Jugendlichen (bis zum 18. Lebensjahr) das Vorrecht zu spielen. 
Spielbeginn ist zu jeder vollen bzw. halben Stunde. Berücksichtigen Sie bei der jeweiligen  Spieldauer ca. 10 Minuten für die Platzinstandsetzung (Beregnung, Abziehen,…)
Aus Rücksicht auf andere Spieler, müssen nicht eingehaltene Termine  online  auch wieder ausgetragen werden. 
9. Gegen eine Kaution von 10 € bekommt jedes ordentliche Mitglied einen Schlüssel für die Tennisanlage. Bei Vereinsaustritt ist der Schlüssel wieder abzugeben. 
10. Gastspieler dürfen die Anlage nur mit einem ordentlichen Mitglied benutzen. Dieses Mitglied ist verpflichtet, die Gebühr für die Gästestunden mit dem Kassier zu verrechnen bzw. die Gästekarte in den dafür vorgesehenen Briefkasten zu werfen. (ab 2014: Gästekarte pro Stunde und Platz 10€, bzw. 10er Block 90€). 
Ein Gastspieler muss aus dem Spielplan ersichtlich sein. Gastgebühr ist Platzgebühr. Es dürfen nie mehr Gäste als Mitglieder pro Platz spielen (Ein Mitglied kann also nicht mit drei Gastspielern spielen!) 
11. Alle Spieler (Mitglieder, Jugendliche, Gastspieler) werden ersucht, die vorliegende Clubordnung einzuhalten. Bei wiederholter Nichtbeachtung der Verordnung oder mutwilliger Beschädigung der Clubeinrichtungen bzw. der Tennisplätze kann der Ausschluss aus der Sektion Tennis und/oder Ersatzanspruch erfolgen. 
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